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R e d a k t i o n s s c h l u s s

immer freitags 12.00 Uhr; Beiträge an mitteilungsblatt@gemeinde-badenweiler.de

N o t r u f e  u n d  B e r e i t s c h a f t s d i e n s t e
Polizei: 110
Polizeirevier Müllheim 07631 / 1788-0

Feuerwehr / Notarzt 112
FFW Badenweiler 07632 / 333
FFW Lipburg/Sehringen   07632 / 8234726
FFW Schweighof 07632 / 892199

24-Stunden Rohrreinigungs-Notdienst
Gebr. Förster GmbH 07824 / 2036

badenova-Störungsnummer 
(24-Stunden) ( Gas) 0800 / 2767767

EnergieDienst-Störungsnummer
24-Stunden (Strom) 07623 / 921818

Deutsches Rotes Kreuz
Leitstelle Freiburg  Krankentransporte 0761 / 19222

Vergiftungs- Informations Zentrale 0761 / 19240

Sozialstation Markgräflerland e.V.
Hauptstr. 14, Müllheim 07631 / 1777-0

Hospizgruppe Markgräflerland 0151 / 5701 9575

KOBRA - Drogenberatung

Moltkestr. 1, Müllheim 07631 / 5017

Suchtberatungsstelle
Moltkestr. 1, Müllheim 07631/ 5015

Integrationsfachdienst Freiburg 
Beratungsstelle für schwerbehinderte, psychisch 
erkrankte u. hörbehinderte ArbeitnehmerInnen u. 
deren Arbeitgeber  0711 / 250832800

Familienpflege 
Caritasverbandes für den Landkreis
Ihre Familie braucht Unterstützung?
 0761 / 8965-451
cv-familienpflege@caritas-bh.de
www.caritas-breisgau-hochschwarzwald.de)

Schuldnerberatung des Landratsamtes 
Breisgau-Hochschwarzwald
Offene Sprechstunde mittwochs 14.00 - 16.30 Uhr
Stadtstr. 2, Nebengebäude, 4. OG, Raum 439 & 440

Pflegestützpunkt Bad Krozingen
Grabenstr. 2, pflegestuetzpunkt@lkbh.de
Unabhängige, individuelle und kostenfreie 
Beratungen im Vor- und Umfeld von Pflege.
 0761 2187 

2971 / 2972 / 2973 / 2974

Mobiler Einkaufswagen  0151 11 11 94 08

Psycho-sozialer Krisendienst 
0761/88 88 35 33 immer freitags, samstags sonn- 
und feiertags erreichbar zwischen 18 und 22 Uhr

Notdienste/Ärzte
Notfallpraxis Müllheim: 
KV in der HELIOS Klinik Müllheim 
HELIOS Klinik Müllheim, Heliosweg, 79379 Müllheim 
Sa, So und Feiertage 10 - 18 Uhr

Arzt:
Arzt: Auskünfte über den ärztlichen Bereitschafts-
dienst (allgemein,- kinder-, augen- und HNO-ärztli-
cher Bereitschaftsdienst)  116117

Zahnarzt:
Auskünfte über den zahnärztlichen Notfalldienst
 0761 / 120 120 00
Tierarzt:
Auskünfte über den tierärztlichen Notdienst 
Markgräflerland erfahren Sie unter 07631 / 36536

Krankenhaus/ Helios-Klinik
Heliosweg, Müllheim 07631 / 88-0

Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
Bismarckstr. 3 - 5, 79379 Müllheim
 0761 / 2187-2411
Sprechzeiten nach tel. Vereinbarung

Defibrillatoren, Standorte in der Gemeinde: 
1.  Cassiopeia Therme (Bademeisterraum) 
2.   Kurhaus im UG (Wiesengeschoss) 
 neben der Garderobe 
3.  Feuerwehrgerätehaus Schweighof
4. Dorfscheune Lipburg
5. Gasthaus Grüner Baum, Sehringen

Apothekendienste:
in der Woche 19.03.2026 – 26.03.2026 

jeweils von 8.30 - 8.30 Uhr des Folgetages

Donnerstag, 19. März 2026
Fohmann‘sche Apotheke Schliengen, 
Eisenbahnstr. 13, 79418 Schliengen
Tel.: 07635 - 5 56
Freitag, 20. März 2026
Malteser Apotheke Heitersheim, 
Im Stühlinger 16, 79423 Heitersheim
Tel.: 07634 - 20 39
Samstag, 21. März 2026
Apotheke am Schillerplatz Müllheim, 
Werderstr. 23, 79379 Müllheim
Tel.: 07631 - 1 27 75
Sonntag, 22. März 2026
Stadt-Apotheke Staufen, 
Hauptstr. 15, 79219 Staufen im Breisgau
Tel.: 07633 - 62 63
Montag, 23. März 2026
Apotheke am Bahnhof Bad Krozingen, 
Bahnhofstr. 6, 79189 Bad Krozingen
Tel.: 07633 - 47 47
Dienstag, 24. März 2026 
Apotheke am Blumenplatz Kandern, 
Hauptstr. 23, 79400 Kandern
Tel.: 07626 - 79 70
Mittwoch, 25. März 2026
Werder-Apotheke Müllheim, 
Werderstr. 57, 79379 Müllheim
Tel.: 07631 - 74 06 00
Donnerstag, 26. März 2026
Die Rhein-Apotheke Neuenburg, 
Schlüsselstr. 4, 79395 Neuenburg am Rhein
Tel.: 07631 - 77 10
Kostenlose Rufnummer 0800 00 228 33 

R e d a k t i o n s s c h l u s s

immer freitags 12.00 Uhr; Beiträge an mitteilungsblatt@gemeinde-badenweiler.de

N o t r u f e  u n d  B e r e i t s c h a f t s d i e n s t e

G e m e i n d e v e r w a l t u n g
Rathaus Badenweiler
Luisenstraße 5
Zentrale 07632 / 72-0
Fax 07632 / 72-169
rathaus@gemeinde-badenweiler.de
https://www.gemeinde-badenweiler.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag  08.30 - 12.30 Uhr
Montag  14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch  14.00 - 17.00 Uhr

Bürgermeister
Vincenz Wissler  72-121

Sekretariat
Anna Axtmann 72-121

Hauptamt
Amtsleiter Florian Renkert 72-120
Sandra Petalotis 72-123 
Heidi Schlozer  72-124

Öffnungszeiten Sozialamt:  
Mo, Mi, Do & Fr von 08.30 - 12.30 Uhr  
Mittwoch von 14.00 – 17.00 Uhr 

Soziales/Renten 
Vanessa Liebenau  72-125

Ordnungs- /Einwohnerwesen 
und Standesamt
Anja Bee 72-111
Annette Heß 72-112

Bauamt
Amtsleiterin Patricia Staender 72-135
Julia Gütlin 72-136
Anabela Teixeira  72-134

Rechnungsamt
Amtsleiterin Sonja Dahlmann 72-127
Melanie Neubecker 72-130
Marianna Elsässer 72-128

Gemeindekasse
Lara Schmidt 72-129

Steuern
Svetlana Schlozer 72-119

Außerhalb der Dienstzeiten/privat
Bürgermeister
Vincenz Wissler  0151 507 554 39

1.Bürgermeisterstellvertreter
Hans-Dieter Paul  07632 / 5885

2.Bürgermeisterstellvertreter
Christian Baltes 07632 / 82480 

Wassermeister

Reiner Schwaab/Michael Schwab
Tobias Siebeck 0171 / 1966588

Kindertageseinrichtungen

Kindergarten Badenweiler
Oberer Kirchweg 29  07632 / 378

Kindergarten Schweighof
Klemmbachstr. 34/1  07632 / 5411

Naturkindergarten Lipburg
Ernst-Scheffelt-Str. 22/3 0151 / 2190 6210

Schule 
René-Schickele-Schule
Weilertalstraße 46  07632 / 6424

Ortsverwaltungen
Lipburg/Sehringen Ortsvorsteher: 
Dr. Michael Bachmann, Ernst-Scheffelt-Str. 18/1
 07632 / 282
privat: Ob dem Felsen 3  07632/ 823305 
Mobiltelefon:  0170/ 9678699
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Schweighof Ortsvorsteherin: 
Kerstin Reichert-Fuchs 
Klemmbachstr. 50 07632 / 315
privat: Eichbuckweg 3  07632 / 1304
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Förster
Jörg Pflüger
Mobiltelefon 0162 / 2550703
E-Mail:  joerg.pflueger@lkbh.de

Sport- & Freizeitbad 07632 / 8287664

Tourist-Information 07632 / 21896-0

Staatsbad Badenweiler GmbH
Cassiopeia Therme 07632 / 799-200
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Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 25.03.2026 findet um 
18:30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses,
Luisenstr. 5, 79410 Badenweiler eine
 
öffentliche Sitzung des Gemeinderates
 
mit folgender Tagesordnung statt:
 
1. Fragen von Bürgerinnen und Bürgern
2. Bekanntgabe der Beschlüsse der letzten 

nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung 
und Mitteilungen der Verwaltung

3. Vorstellung des Abschlussberichtes des 
Fußverkehrs- Check 2025 unter dem 
Motto: Gehwege frei räumen

4. Beratung und Beschlussfassung über 
das Zielpapier zur Forsteinrichtungser-
neuerung für den Zeitraum 2027 - 2036 
im Gemeindewald Badenweiler

5. Bauvoranfrage Badenweiler Energie 
GmbH zum Umbau und Erweiterung 
des bestehenden Heizkraftwerkes, Ein-
bau von 2 Hackschnitzelanlagen und 
Errichtung von 3 Pufferspeicher.

6. Offenlage Bebauungsplan Luisenstraße 
Badenweiler, gem §3 Abs. 2 & §4 Abs. 2

7. Brandschutzsanierungsmaßnahmen 
Rathaus Badenweiler 

8. Sanierung der René-Schickele-Grund-
schule, Auftragsvergabe Sicherheits- 
und Gesundheitskoordination

9. Sanierung der René-Schickele-Grund-
schule, Auftragsvergabe für das Gewerk 
Containeranlage

10. Sanierung und Erweiterung der 
René-Schickele- Grundschule mit Lehr-
schwimmbecken, Auftragsvergabe für 
die Malerarbeiten

11. Sport- und Freizeitbad, Auftragsverga-
be Heizungsarbeiten 

12. Sport- und Freizeitbad, Auftragsverga-
be für Architektenleistungen LF 5-9

13. Verschiedenes und Anfragen aus dem 
Gemeinderat

 
gez. Vincenz Wissler
Bürgermeister

 

Verwaltungsvorschrift des  
Innenministeriums zur  
Warnung der Bevölkerung 
(VwV Bevölkerungswarnung) 
Vom 3. Februar 2026 - Az. IM6-1722-81/11 –
 
INHALTSÜBERSICHT
1  Anwendungsbereich
2  Begriffsbestimmungen
2.1  Warnung der Bevölkerung
2.2  Warnmultiplikatoren
2.3  Warnmittel
2.4  Räumlicher Gefährdungsbereich
2.5  Räumlicher Warnbereich
2.6  Modulares Warnsystem (MoWaS)

2.7  MoWaS-Sende- und Empfangsstation
2.8  MoWaS-Vorlagensystem
3  Zuständigkeiten
3.1  Gefahren- und Schadenlage, Katastrophe
3.2  Verteidigungsfall
3.3  Warnungen durch Dritte
3.4  Warnungen mehrerer zuständiger Be-

hörden
3.5  Warnungen durch den Polizeivollzugs-

dienst
4  Gegenstand und Inhalt einer Warnung
5  Warnstufen
5.1  Einteilung der Warnstufen
5.2  Warnstufe 1 „Hoch“
5.3  Warnstufe 2 „Mittel“
5.4  Warnstufe 3 „Niedrig“
6  Warnmittel und MoWaS
6.1  Anwendung der Warnmittel
6.2  MoWaS
6.3  Lokale Warnmittel
7  Meldewege für eine Warnung über 

MoWaS
8  Inkrafttreten, Außerkrafttreten
 Anlage (zu Nummer 6.3.2)

1  Anwendungsbereich

1.1  Diese Verwaltungsvorschrift gilt für die 
Warnung der Bevölkerung (Warnung) 
bei Katastrophen und anderen Gefah-
renlagen, die eine Unterrichtung der 
Bevölkerung und eine Übermittlung 
von Handlungs- und Verhaltensemp-
fehlungen erfordern. Sie gilt auch bei 
Situationen, die zu einer erheblichen 
Beunruhigung der Bevölkerung führen 
können.

1.2  Diese Verwaltungsvorschrift regelt zu-
gleich die Verfahrens- und Meldewege 
zur Übermittlung von Warnungen über 
das Modulare Warnsystem. Dieses Sys-
tem steht in Baden-Württemberg allen 
Behörden, die für die Gefahrenabwehr 
zuständig sind, zur Nutzung zur Verfü-
gung.

1.3  Bei der Warnung sind stets die Belange 
der gesamten Bevölkerung zu berück-
sichtigen. Ein besonderes Augenmerk 
ist dabei auf vulnerable Personengrup-
pen, insbesondere Menschen mit Be-
hinderungen, zu legen.

2  Begriffsbestimmungen

2.1  Warnung der Bevölkerung
 Warnung der Bevölkerung ist die Infor-

mation der Bevölkerung über drohende 
Gefahren oder akute Schadensereignisse 
inklusive Handlungsempfehlungen. Die 
Warnung der Bevölkerung ist eine mög-
liche Maßnahme der Gefahrenabwehr.

2.2  Warnmultiplikatoren
 Warnmultiplikatoren im MoWaS (Num-

mer 2.6) sind diejenigen, die berech-
tigt sind, amtliche Warnungen an ihre 
Kundschaft oder Nutzenden weiterzu-
leiten. Sie verbreiten die Warnung über 
Warnmittel.

2.3  Warnmittel
 Warnmittel sind diejenigen Endanwen-

dungen oder Endgeräte, mit denen die 
Warnung verbreitet wird.

2.4  Räumlicher Gefährdungsbereich
 Der räumliche Gefährdungsbereich ist 

der geografische Bereich, auf den sich 
die Gefahrenlage erstrecken kann.

2.5  Räumlicher Warnbereich
 Der räumliche Warnbereich umfasst 

den Teil des Gefährdungsbereichs, der 
in den örtlichen Zuständigkeitsbereich 
der jeweiligen Behörde fällt.

2.6  Modulares Warnsystem (MoWaS)
 Das Modulare Warnsystem (MoWaS) ist 

ein vom Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe entwi-
ckeltes Warnsystem. MoWaS steht dem 
Bund, den Ländern und Kommunen 
für die Warnung und Information der 
Bevölkerung im Zivilschutz und Kata-
strophenfall sowie bei anderen Gefah-
renlagen zur Verfügung.

2.7  MoWaS-Sende- und Empfangsstation
 Über die MoWaS-Sende- und Emp-

fangsstation (MoWaS S/E) können War-
nungen direkt versendet und Warn-
meldungsvorlagen von MoWaS vS/E 
(Nummer 2.8) freigegeben werden. Bei 
der Freigabe von Warnmeldungsvorla-
gen wird durch die MoWaS S/E lediglich 
eine Plausibilitätskontrolle der War-
nungen vorgenommen. MoWaS S/E ist 
ein in sich abgeschlossenes System mit 
eigener Hardware. Die Stationen haben 
eine redundante Anbindung mittels 
gesicherter Internet- und Satellitenan-
bindung.

2.8  MoWaS-Vorlagensystem
 Über das MoWaS-Vorlagensystem 

(MoWaS vS/E) können Warnmeldungs-
vorlagen als Vorlagen zur Entscheidung 
erstellt werden, die an eine MoWaS 
S/E-Station übermittelt und dort frei-
gegeben werden, sowie bestimmte 
Warnungen direkt versendet werden 
(Nummer 2.7). Der Zugang zu MoWaS 
vS/E erfolgt über das Internet.

3  Zuständigkeiten

3.1  Gefahren- und Schadenlage, Katastro-
phe

 3.1.1   Zuständige Behörden sind für 
die Warnung in einer lokalen 
Gefahren- und Schadenlage 
grundsätzlich die Gemeinden 
als Ortspolizeibehörde nach § 
111 in Verbindung mit § 107 des 
Polizeigesetzes, soweit nichts 
anderes bestimmt ist.

 3.1.2   Für die Warnung als Maßnahme 
nach dem Landeskatastrophen-
schutzgesetz sind zuständige 

A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g e n
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Behörden die Katastrophen-
schutzbehörden nach §§ 10, 11 
des Landeskatastrophenschutz-
gesetzes, soweit nichts anderes 
bestimmt ist.

 3.1.3   Die für die Gefahrenabwehr zu-
ständigen Behörden warnen 
nach pflichtgemäßem Ermessen 
unter Würdigung des jeweiligen 
Einzelfalls. Sie legen fest, wer in 
ihrem Zuständigkeitsbereich 
Warnungen veranlassen und 
ausführen kann. Sie entscheiden 
in eigener Zuständigkeit über 
Erfordernis, Zeitpunkt, Warnstu-
fe, Inhalt und Wortlaut der War-
nung sowie die auszulösenden 
Warnmittel.

 3.1.4   Warnungen können nur für den 
eigenen örtlichen Zuständig-
keitsbereich veranlasst werden.

 3.1.5   Die Behörde, die die Warnung 
veranlasst hat, hat die nächsthö-
here Behörde unverzüglich über 
die Warnung zu informieren.

3.2  Verteidigungsfall
 Die für die Warnung bei Katastrophen 

zuständigen Behörden der Länder war-
nen im Auftrag des Bundes auch vor 
den besonderen Gefahren, die der Be-
völkerung in einem Verteidigungsfall 
drohen (§ 6 des Gesetzes über den Zi-
vilschutz und die Katastrophenhilfe des 
Bundes).

3.3  Warnungen durch Dritte
 Die zuständigen Behörden können 

Dritte mit der Ausführung der War-
nung beauftragen. Die Behörde bleibt 
jedoch für die Warnung verantwortlich 
und muss in der Warnung als verant-
wortliche Stelle genannt werden.

3.4  Warnungen mehrerer zuständiger Be-
hörden

 Bei Schadenlagen, die mehrere Zu-
ständigkeitsbereiche betreffen, sollen 
Warnungen abgestimmt erfolgen. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn bei Scha-
denlagen der räumliche Gefährdungs-
bereich den räumlichen Warnbereich 
einer zuständigen Behörde überschrei-
tet. Wenn eine sofortige Warnung not-
wendig ist, darf die Warnung durch die 
Abstimmung mit anderen Behörden 
nicht verzögert werden.

3.5  Warnungen durch den Polizeivollzugs-
dienst

 Der Polizeivollzugsdienst kann War-
nungen nach dieser Verwaltungsvor-
schrift herausgeben. Für die Herausga-
be gelten gesonderte Regelungen des 
Landepolizeipräsidiums Baden-Würt-
temberg.

4  Gegenstand und Inhalt einer Warnung
4.1  Eine Warnung dient zur Unterrichtung 

über eine konkrete Gefahrenlage und 

gibt anlassbezogene Handlungs- und 
Verhaltensempfehlungen für die Bevöl-
kerung.

4.2  Warnungen über Warnmittel sind zu 
veranlassen, wenn als Folge einer Ge-
fahrensituation Lebensgefahren oder 
erhebliche Gesundheitsgefahren für 
eine größere Gruppe von Personen 
oder erhebliche Sachschäden unmit-
telbar bevorstehen oder zu befürchten 
sind und ein kurzfristiges Verhalten der 
Bevölkerung erreicht werden soll.

4.3  Eine Warnung kann auch notwendig 
sein, wenn zwar objektiv keine Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung gegeben ist, eine Warnung aber 
aufgrund subjektiver Wahrnehmung 
der Bevölkerung oder infolge fehler-
hafter Informationen durch nicht auto-
risierte Dritte geboten erscheint.

4.4  Eine Warnung muss sachliche, rich-
tige, vollständige, der Gefahrenlage 
angepasste und unmissverständliche 
Informationen sowie eindeutige Hand-
lungs- und Verhaltensempfehlungen 
enthalten.

4.5  Die zuständige Stelle, die die Warnung 
veranlasst hat, ist in der Warnung zu 
benennen.

5  Warnstufen

5.1  Einteilung der Warnstufen

 5.1.1   Die Warnstufen werden nach 
Priorität eingeteilt in

  a)   Warnstufe 1 „Hoch“ (amtliche 
Gefahrendurchsage),

  b)   Warnstufe 2 „Mittel“ (amtli-
che Gefahrenmitteilung) und

  c)   Warnstufe 3 „Niedrig“ (Gefah-
reninformation).

 5.1.2   Die Einstufung richtet sich nach 
der Gefahrenlage und dem dies-
bezüglich notwendig zu errei-
chenden Warnbereich. Bei der 
Auswahlentscheidung für die je-
weilige Warnstufe sind stets die 
Auswahl des Warnmittels und 
die damit verbundene Verbrei-
tung der Warnung, insbesonde-
re die etwaige Unterbrechung 
von Fernseh- und Hörfunkpro-
grammen, miteinzubeziehen.

5.2  Warnstufe 1 „Hoch“

 5.2.1   Aufgrund der Lage besteht im 
ausgewählten Warnbereich eine 
kurzfristig zu erwartende Gefahr 
oder bereits eingetretene Stö-
rung für

  a)   Leben oder Gesundheit der 
Bevölkerung oder

  b)  Infrastrukturen und Sach-
werte, die zu einer Gefahr für 
Leben oder Gesundheit der 
Bevölkerung führen kann. 
Der normale Lebensablauf 

wird vermutlich aufgrund der 
Lage unmöglich werden.

 5.2.2   Eine Warnung der Warnstufe 1 
kommt nur dann in Betracht, 
wenn eine umgehende Veröf-
fentlichung oder eine wörtli-
che Mitteilung erforderlich ist, 
um die Bevölkerung zu warnen 
oder sie zu einem bestimmten 
Verhalten aufzufordern, oder 
wenn Anordnungen bekannt 
zu geben sind, bei denen es auf 
den Wortlaut der Mitteilung ent-
scheidend ankommt.

 5.2.3   Medien, die dazu durch Gesetz 
verpflichtet oder Warnmultipli-
katoren sind, sind bei Warnun-
gen der Warnstufe 1 verpflich-
tet, das Sendeprogramm sofort 
zu unterbrechen und die über-
mittelte Warnung unverändert 
zu senden.

5.3  Warnstufe 2 „Mittel“

 5.3.1   Aufgrund der Lage besteht im 
ausgewählten Warnbereich eine 
zu erwartende oder bereits ein-
getretene Gefahr, welche

  a)   die Unversehrtheit der Bevöl-
kerung bedroht oder

  b)   zu erheblichen Schäden 
bei Infrastrukturen und 
Sachwerten führen kann. 
Der normale Lebensablauf ist 
durch das Ereignis wesentlich 
beeinträchtigt.

 5.3.2   Warnungen der Warnstufe 2 
kommen in Betracht, wenn die 
Bevölkerung über zu erwarten-
de Gefahren, über Schaden-
lagen und gegebenenfalls zu 
erwartende Auswirkungen in-
formiert werden soll und eine 
Warnung der Warnstufe 1 nicht 
erforderlich ist. Sie dienen insbe-
sondere dazu, die Bevölkerung 
zu informieren und unange-
messene Reaktionen, wie zum 
Beispiel die Überlastung der 
Notrufnummern, möglichst zu 
minimieren. Amtliche Gefahren-
mitteilungen sind in der Regel 
nur örtlich begrenzt zu senden.

 5.3.3   Die Medien können bei Warnun-
gen der Warnstufe 2 zu einem 
passenden Zeitpunkt das Pro-
gramm unterbrechen, um die 
Warnung zu senden. Der Warn-
text darf redaktionell angepasst 
werden.

5.4  Warnstufe 3 „Niedrig“

 5.4.1   Aufgrund der Lage besteht im 
ausgewählten Warnbereich eine 
zu erwartende oder bereits ein-
getretene Gefahr, welche

  a)   die üblichen Lebensabläu-
fe signifikant beeinträchtigt 
oder
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  b)   zu besonderen Beobachtun-
gen führt.

   Eine über Beeinträchtigungen 
hinausgehende konkrete Gefahr 
besteht voraussichtlich nicht.

 5.4.2   Bei Warnungen der Warnstufe 3 
entscheiden die Medien eigen-
verantwortlich über den Um-
gang mit der Warnung.

6.  Warnmittel und MoWaS

6.1  Anwendung der Warnmittel

 6.1.1   Um einen möglichst großen An-
teil der Bevölkerung erreichen 
zu können, soll grundsätzlich 
mit verschiedenen zur Verfü-
gung stehenden Warnmitteln 
gleichzeitig gewarnt werden 
(Warnmix). Bei der Auswahl der 
Warnmittel ist darauf zu ach-
ten, dass Warnmittel mit einem 
Weckeffekt gemeinsam mit 
Warnmitteln, die eine Informa-
tionsweitergabe sicherstellen, 
ausgelöst werden.

 6.1.2   Die Anwendung der konkre-
ten Warnmittel ist stets nach 
pflichtgemäßem Ermessen im 
Einzelfall anhand der jeweiligen 
Gefahrenlage zu beurteilen.

6.2  MoWaS

 6.2.1   An MoWaS sind insbesondere 
die folgenden Warnmultipli-
katoren und Warnmittel ange-
schlossen:

  a)  Fernseh- und Hörfunkveran-
stalter,

  b)  Zeitungsredaktionen und On-
linedienste,

  c)  digitale Stadtinformationsta-
feln,

  d) Verkehrsunternehmen,
  e) Warn-Apps,
  f) Cell Broadcast.
 Warnungen werden auch im Internet, 

zum Beispiel auf dem Warnportal des 
Bundesamtes für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe oder auf dem 
Naturgefahrenportal des Deutschen 
Wetterdienstes übertragen.

 6.2.2   Darüber hinaus können zur War-
nung auch lokale Warnmittel 
(Nummer 6.3) genutzt werden, 
die nicht an MoWaS angeschlos-
sen sind.

6.3 Lokale Warnmittel

 6.3.1   Über Sirenen kann eine groß-
flächige und zeitnahe Warnung 
bei Gefahrenlagen erreicht 
werden. Sirenen sind aufgrund 
ihres Weckeffekts vor allem 
dann sinnvoll, wenn die Bevöl-
kerung aufgrund eines beson-
deren Gefahrenpotentials sehr 
schnell gewarnt werden muss. 
Über die Nutzung von Sirenen 
zur Warnung ist im Rahmen der 
kommunalen Gefahrenabwehr-
planung zu entscheiden.

 6.3.2   Für die Warnung mittels Sirenen 
sind die bundesweit einheitli-
chen Sirenensignale im Zivil-
schutz und Frieden zur Warnung 
gemäß der Anlage zu verwen-
den.

 6.3.3   Neben der Warnung mit Sirenen 
können weitere Warnmittel ver-
wendet werden. Dies können 
insbesondere sein:

  a) Fahrzeuge mit mobilen Sirenen,
  b)  Warndurchsagen mittels 

Lautsprecher,
  c) Internetseiten der Behörden,
  d) soziale Medien,
  e)  Flugblätter oder Aushänge 

und
  f)  persönliche Ansprache von 

Haushalten.

 6.3.4   Die zuständige Behörde kann 
das Auslösen weiterer lokaler 
Warnmittel neben der Nutzung 
von MoWaS in eigener Zustän-
digkeit veranlassen.

 6.3.5   Die Errichtung und der Betrieb 
inklusive Wartung und Instand-
haltung von lokalen Warnmit-
teln obliegt den Kommunen in 
eigener Zuständigkeit.

7  Meldewege für eine Warnung über 
MoWaS

7.1  Eine Warnung über MoWaS kann über 
zwei Meldewege angefordert werden:

 a)  Anforderung über MoWaS vS/E 
(Nummer 7.2)

 b)  Anforderung über E-Mail oder Fax 
(Nummer 7.3).

 Sofern im jeweiligen Stadt- oder Land-
kreis MoWaS vS/E zur Verfügung steht, 
ist dieses für die Warnung zu nutzen.

7.2  Warnungen der Warnstufen 1 bis 3 kön-
nen durch die für die Warnung zustän-
digen Behörden über MoWaS vS/E als 
Vorlage zur Entscheidung angefordert 
werden. Die Vorlagen zur Entscheidung 
werden durch das Lagezentrum der Lan-
desregierung beim Innenministerium 
oder als Redundanz von der Feuerwehr 
Reutlingen freigegeben. Die Verantwor-
tung verbleibt bei der Behörde, die die 
Warnung veranlasst hat. Warnungen der 
Warnstufe 3, die ausschließlich an Warn-
Apps übermittelt werden, können direkt 
über MoWaS vS/E veranlasst werden 
und bedürfen keiner Freigabe durch 
das Lagezentrum der Landesregierung 
beim Innenministerium oder als Redun-
danz von der Feuerwehr Reutlingen.

7.3  Die Anforderung von Warnungen über 
E-Mail oder Fax kann nach telefoni-
scher Vorankündigung je nach Warn-
stufe beim Lagezentrum der Landes-
regierung beim Innenministerium oder 
bei der Feuerwehr Reutlingen erfolgen. 
Warnungen der Warnstufen 1 und 2 
werden über das Lagezentrum der Lan-
desregierung beim Innenministerium 
angefordert. Warnungen der Warnstu-
fe 3 werden über die Feuerwehr Reut-
lingen angefordert. Zur Anforderung 
der Warnungen über E-Mail oder Fax 
ist das jeweils aktuelle Meldeformular 
MoWaS zu verwenden. Das Formular ist 
vollständig auszufüllen.

8  Inkrafttreten, Außerkrafttreten
 Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 

26. Februar 2026 in Kraft und am 31. 
Dezember 2032 außer Kraft.

R a t h a u s  I n f o r m a t i o n e n

Neue Verwaltungsvorschrift 
des Innenministeriums zur 
Warnung der Bevölkerung 
(VwV Bevölkerungswarnung)
Die neue Verwaltungsvorschrift gilt zu-
künftig für die Warnung der Bevölkerung 
bei Katastrophen und anderen Gefahren-
lagen, die eine Unterrichtung der Bevöl-
kerung und eine Übermittlung von Hand-
lungs- und Verhaltensempfehlungen 

erfordern. Darüber hinaus legt sie insbe-
sondere die Verfahrens- und Meldewege 
zur Übermittlung von Warnungen über 
das Modulare Warnsystem (MoWaS) fest.

Das Ziel bei der Erarbeitung der Verwal-
tungsvorschrift war es, dass die Behör-
den, die in Baden-Württemberg für die 
Gefahrenabwehr zuständig sind, noch 
mehr Handlungssicherheit im Bereich der 
Warnung erhalten und auch ihre Resilienz 
gegenüber Krisen und Gefahrenereig-
nissen aller Art steigern können. An der 

Entwicklung der Verwaltungsvorschrift 
waren insbesondere die Kommunalen 
Landesverbände, die Regierungspräsidien 
und auch die Ministerien beteiligt. Im Rah-
men dieser Beteiligung gab es wertvolle 
Hinweise, die nun auch in die Handrei-
chung zur Warnung der Bevölkerung, die 
derzeit erarbeitet wird, einfließen sollen. 
Diese Handreichung soll die Verwaltungs-
vorschrift aber auch die Warnung der Be-
völkerung im Allgemeinen um Tipps und 
Empfehlungen ergänzen.
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Jahresempfang  
der Gemeinde Badenweiler
Badenweiler, 15. März 2026 – Im Kur- und 
Festspielhaus Badenweiler fand am Sonn-
tag der diesjährige Jahresempfang der Ge-
meinde Badenweiler statt. Zahlreiche Bür-
gerinnen und Bürger sowie Vertreterinnen 
und Vertreter aus Politik, Vereinen und Insti-
tutionen folgten der Einladung von Bürger-
meister Vincenz Wissler.

Im Rahmen des Jahresempfangs blickte 
Bürgermeister Wissler auf wichtige Entwick-
lungen und Projekte des vergangenen Jah-
res zurück und gab zugleich einen Ausblick 
auf zentrale Vorhaben und Maßnahmen 
für das Jahr 2026. Im Mittelpunkt standen 
dabei unter anderem das Gemeindeent-
wicklungskonzept, die Weiterentwicklung 
der Infrastruktur, Maßnahmen im Bereich 
des Katastrophenschutzes sowie verschie-
dene Bau- und Sanierungsprojekte.
 
Die Fortschreibung des Gemeindeentwick-
lungskonzepts wurde im Rahmen der Ver-
anstaltung in einem Film vorgestellt. Dieser 
ist auf der Homepage der Gemeinde Baden-
weiler abrufbar.
 
Der Jahresempfang bot zugleich Gelegen-
heit für Begegnung und Austausch. Viele 
Gäste nutzten den Vormittag, um miteinan-
der ins Gespräch zu kommen und sich über 
aktuelle Themen der Gemeinde auszutau-
schen.
 
Für die musikalische Umrahmung sorgten 
mehrere örtliche Gruppen, die zum Gelin-
gen der Veranstaltung beitrugen. Die Ge-
meinde Badenweiler bedankt sich bei den 
Dudelsäcken, den Handörglern, den Gug-
gemuhlis, der Trachtenkapelle Badenweiler 
sowie dem Gemischten Chor Badenweiler 
für ihre musikalische Unterstützung.

Ein besonderer Dank gilt zudem der Ski-
zunft Badenweiler, die die Bewirtung der 
Gäste übernommen hat.
 
Die Gemeinde Badenweiler bedankt sich 
bei allen Mitwirkenden und Gästen für 
einen gelungenen Jahresempfang und das 
große Interesse am Gemeindeleben.

Neubürgerempfang  
der Gemeinde Badenweiler

Am Dienstag, 10. März 2026, begrüßte Bür-
germeister Vincenz Wissler zahlreiche Neu-
bürgerinnen und Neubürger im Sitzungssaal 
des Rathauses zum diesjährigen Neubürger-
empfang der Gemeinde Badenweiler.
 
Der Empfang bietet neuen Einwohnerinnen 
und Einwohnern die Gelegenheit, ihre neue 
Heimatgemeinde kennenzulernen und mit-
einander ins Gespräch zu kommen. In seiner 
Begrüßung stellte Bürgermeister Wissler die 
Gemeinde Badenweiler mit ihren Ortsteilen 
Lipburg, Sehringen und Schweighof vor 
und gab einen Überblick über das vielfäl-
tige Gemeindeleben sowie über aktuelle 
Themen und Entwicklungen.

Auch zahlreiche Vertreterinnen und Vertre-
ter örtlicher Vereine und Organisationen 
waren an diesem Abend anwesend. Sie 
nutzten die Gelegenheit, ihre Angebote 
vorzustellen und Einblicke in das vielfältige 
Vereinsleben in Badenweiler zu geben. So 
konnten bereits erste Kontakte geknüpft 
und Informationen ausgetauscht werden.

Für die musikalische Umrahmung des 
Abends sorgte Martin Hasenfraz und trug 
mit seiner Musik zu einer angenehmen At-
mosphäre bei.

Als Willkommensgruß erhielten die Neu-
bürgerinnen und Neubürger zudem eine 
Flasche Wein. Die Gemeinde bedankt sich 
in diesem Zusammenhang herzlich bei der 
Winzergenossenschaft Britzingen für die 
freundliche Unterstützung und die Spende.

Beim anschließenden Austausch in lockerer 
Runde hatten die Gäste Gelegenheit, mitei-
nander ins Gespräch zu kommen, Fragen zu 
stellen und weitere Informationen über ihre 
neue Heimat zu erhalten.

Die Gemeinde Badenweiler heißt alle Neu-
bürgerinnen und Neubürger herzlich will-
kommen und freut sich über das Interesse am 
gemeinschaftlichen Leben in der Gemeinde.



   Badenweiler  Donnerstag, 19. März 2026 | 7

D i e  Wa s s e r h ä r t e
Die Härtegrade sind folgenden Bereichen zu-
zuordnen:
Härtebereich 1 (weich)
0 bis 7 °dH bis 1,3 mmol/l
Härtebereich 2 (mittel)
8 bis 14 °dH 1,3-2,5 mmol/l
Härtebereich 3 (hart)
15 bis 21 °dH 2,5-3,8 mmol/l
Härtebereich 4 (sehr hart)
22 bis 29 °dH über 3,8 mmol/l
Ein Grad dH entspricht 0,179 mmol/l.

Die Wasserhärte 
der Gemeinde Badenweiler und für alle 
Ortsteile beträgt 5° d.H. dies entspricht
0,9 mmol/l Gesamthärte. Dieser Wert wurde 
am 16.03.2026 gemessen.  

A b f a l l - Ve r w e r t u n g
Nähere Informationen zu Abfallfragen finden 
Sie auf der Homepage 
www.breisgau-hochschwarzwald.de/alb

Graue Tonne:
(Restmüll) 25. März 2026
Papiertonne: 25. März 2026
Gelbe Tonne: 31. März 2026
Biotonne: 01. April 2026
 

S e n i o r e n

Rotkreuz-Café am 24. März
Der DRK-Kreisverband Müllheim lädt am 
Dienstag, 24. März, um 14.30 Uhr zum Rot-
kreuz-Café im Rotkreuzhaus Müllheim ein. 
Beim Rotkreuz-Café können alle, die sich zu 
einem gemütlichen Plausch bei Kaffee und 

Kuchen treffen möchten und Geselligkeit 
und soziale Kontakte suchen, sowie Freunde 
von Brett- und Kartenspielen auf ihre Kosten 
kommen. Die Bewirtung erfolgt auf Spenden-
basis. Kontakt: servicestelle@drk-muellheim.
de oder 07631/1805-0 (DRK-Servicezentrale).
 
 

Treffpunkt digital am 26. März
Am Donnerstag, 26. März, organisiert das 
Team der Seniorenarbeit im DRK-Kreisverband 
Müllheim wieder einen „Treffpunkt digital“ im 
Rotkreuzhaus Müllheim (Moltkestraße 14a). 
Hierbei erhalten Senior:innen von ehrenamtli-
chen Digitallotsen in Form einer 1-zu-1-Betreu-
ung Unterstützung und Anleitung bei der Nut-
zung von Smartphone, Tablet oder Laptop. Je 
Nachmittag werden zwei Sprechstunden an-
geboten (14 bis 14.45 Uhr und 15 bis 15.45 Uhr). 
Um eine Anmeldung über die Servicezentrale 
des DRK-Kreisverbandes, Tel. 07631/1805-0, 
oder via E-Mail an servicestelle@drk-muell-
heim.de wird ausdrücklich gebeten.

Musikalische Orgel- 
Abendandacht Badenweiler
Herzliche Einladung zur zweiten musikali-
schen Abendandacht 2026 am Mittwoch, 
25.03., um 19.30h in der Ev. Pauluskir-
che Badenweiler. Zeit zum Innehalten, der 
Seele etwas Freiraum lassen, Musikklänge, 
Worte, Gedanken, Impulse auf sich wirken 
lassen. Regionalkantor Horst K. Nonnenma-
cher spielt an der neu sanierten und restau-
rierten, noch nicht ganz vollendeten Orgel. 
Die Abendandacht ist nicht konfessionsge-
bunden. Kollekte für die Kirchenmusik.

Kur- und Reha Seelsorge
Gemeinsam schweigen
Termin: Jeden Montag von 19 bis ca. 19:40 Uhr
Ort: Kath. Gemeindesaal (Amtsgartenweg 1, 
1. OG, Zugang von der Straße)
 
„Kreatives Schreiben“ 
21. März, von 19.45 – 21.15 Uhr im kath. 
Gemeindesaal St. Peter (Amtsgartenweg 
1, 1. OG, Zugang von der Straße)

An diesem Abend können Sie Ihrer Freude 
an Worten und Wort-Spielen freien Lauf 
lassen. Wir entdecken gemeinsam einige 
exemplarische Methoden für das Kreative 
Schreiben. Information unter: 
isabell.roeser@se-markgraeflerland.de
 

Röm. Kath. Kirchengemeinde
Breisgau-Markgräflerland  
St. Peter, Badenweiler
Kontakt über: 
Kath. Pfarramt Herz-Jesu
Werderstraße 54 79379 Müllheim/Baden
Tel.: 07631/18 14 0 | FAX: 07631/181411
pfarramt.muellheim@se-markgraeflerland.de
www.se-markgraeflerland.de 

Donnerstag, 19. März
17:00 Uhr  Badenweiler Rosenkranzge-

bet, anschl. stille Anbetung
 
Freitag, 20. März
17:45 Uhr  Müllheim Rosenkranzgebet 

für Familien und Kranke
18:30 Uhr  Müllheim Eucharistiefeier 

(Pfarrer Maurer)

Samstag, 21. März
17:30 Uhr  Badenweiler Beichtgelegen-

heit (Pfarrer Maier)
18:30 Uhr  Badenweiler Eucharistiefeier 

(Pfarrer Maier)
18:30 Uhr  Müllheim Wortgottesfeier  

(B. Hergert / B. Rimmele)
 
Sonntag, 22. März
11:00 Uhr  Müllheim Eucharistiefeier 

(Pfarrer i.R. Kreutler)
18:00 Uhr  Müllheim Eucharistische  

Anbetung
 
Montag, 23. März
18:30 Uhr  Müllheim Bußgottesdienst 

(Pfarrer Maier)
 
Dienstag, 24. März
18:30 Uhr  Badenweiler Eucharistiefeier 

(Pfarrer i.R. Kreutler)
 
Mittwoch, 25. März
10:30 Uhr  Müllheim Gevita Veranstal-

tungsraum, Haus Vögisheim: 
Eucharistiefeier (Pfarrer Maier)

 
19:00 Uhr  Müllheim Feierabendgebet  

(A. Böck)

K i r c h l i c h e  N a c h r i c h t e n

S t a a t s b a d  B a d e n w e i l e r  G m b H

Cassiopeia Therme Badenweiler
Wegen Revisionsarbeiten ist die Cassiopeia 
Therme vom 04. – 07. Mai 2026 geschlossen.

Ab dem 08. Mai 2026 ist die Therme wie-
der wie gewohnt für die Gäste geöffnet.

Wir bitten um Verständnis.
Ihre Cassiopeia Therme Badenweiler  
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Veranstaltungsübersicht  
19. – 29. März 2026

 ̍DONNERSTAG, 19.03.2026

20:30 Donnerstag live – Country/Rock 
mit „Pyromantics“

 Hotel Fini-Resort, Blauenstraße 15, 
Eintritt frei

 ̍FREITAG, 20.03.2026

08:30-  Badenweiler Wochenmarkt
12:00 Marktplatz beim Haus am Markt, 

Luisenstraße

10:00 Morgengymnastik der Skizunft 
Badenweiler im Foyer des Kur- und 
Festspielhauses 

 Teilnahme kostenlos
 Ansprechpartner W. Reinsch  

Tel. 0172 7273470

 ̍SAMSTAG, 21.03.2026 

08:00 Der Höchste im Schwarzwald – 
Geführte Schneeschuhwande-
rung auf den Feldberg

 Veranstalter: Dr. Jochen Schwende-
mann

 Anmeldung bis um 12:00 Uhr des 
Vortages in der Tourist-Info erfor-
derlich

 Treffpunkt: vor der Tourist-Informa-
tion

19:45 „Kreatives Schreiben“ – ein Ange-
bot der Kur- und Rehaseelsorge

 Kath. Gemeindesaal, Amtsgarten-
weg 1

20:00 Die Herrenkapelle – 30 Jahre und 
kein bisschen heiser (Musik-Ka-
barett)

 Tickets im Vorverkauf in der Tou-
rist-Information oder unter www.
reservix.de sowie an der Abendkas-
se erhältlich

 Kur- u. Festspielhaus,  
René-Schickele-Saal

 ̍SONNTAG, 22.03.2026 

11:00 Führung durch die Römische Ba-
druine

 Treffpunkt: Eingang Römische Bad-
ruine

11:15 „Des Menschen Seele gleicht 
dem Wasser...“ – Gedichte und 
Texte über das Wasser von Mar-
tin Lunz

 Inhalatorium, Luisenstraße,  
Eintritt frei

16:00 Nachmittagskonzert mit dem  
Ensemble „Da Capo“

 Kur- u. Festspielhaus, Eintritt frei

 ̍MONTAG, 23.03.2026 

19:00 Line Dance Workshop für Anfänger 
 Anmeldung in der Tourist-Info er-

forderlich
 Kur- u. Festspielhaus, Saal: Le Jardin

20:15 Line Dance Workshop für Fortge-
schrittene 

 Anmeldung in der Tourist-Info er-
forderlich

 Kur- u. Festspielhaus, Saal: Le Jardin

 ̍MITTWOCH, 25.03.2026 

08:00 Der Kalenderberg in den Voge-
sen – geführte Schneeschuhwan-
derung auf den Elsässer Belchen 

 Veranstalter: Dr. Jochen Schwende-
mann

 Anmeldung bis um 12:00 Uhr des 
Vortages in der Tourist-Info erfor-
derlich

 Treffpunkt: vor der Tourist-Information

19:30 Musikalische Abendandacht 
 Evangelische Pauluskirche

 ̍DONNERSTAG, 26.03.2026 

20:00 Comedy: Happy Konfetti mit Tina 
Häussermann 

 Tickets im Vorverkauf in der Tou-
rist-Information oder unter www.
reservix.de sowie an der Abendkas-
se erhältlich

 Kur- u. Festspielhaus, Le Jardin

20:30 Donnerstag live – Akustik-Pop 
mit „Mondzid“ 

 Hotel Fini-Resort, Blauenstraße 15, 
Eintritt frei

 ̍FREITAG, 27.03.2026 

08:30-  Badenweiler Wochenmarkt 
12:00 Marktplatz beim Haus am Markt, 

Luisenstraße

10:00 Morgengymnastik der Skizunft 
Badenweiler auf der Terrasse 
oder im Foyer des Kur- und Fest-
spielhauses 

 Teilnahme kostenlos
 Ansprechpartner W. Reinsch Tel. 

0172 7273470

18:00-  Badewilemer Afterwork 
22:00 Kurhausvorplatz

20:00 Konzert mit dem Duo Tin Matu – 
Tilo Wachter und Daniel Gebauer 

 Katholische Kirche St. Peter,  
Eintritt frei

 ̍SAMSTAG, 28.03.2026 

13:00 Shinrin Yoku – Eintauchen in den 
Wald mit allen Sinnen 

 Veranstalter: Susanne Bodinus-Zim-
mermann

 Anmeldung per  
Tel.: +49 (0) 151 221 477 55 oder per 
Mail: susanne.bodinus@t-online.de

 ̍SONNTAG, 29.03.2026 

11:00 Führung durch die Römische  
Badruine 

 Treffpunkt: Eingang Römische  
Badruine

 Vorschau auf weitere Veranstal-
tungshighlights:

Änderungen vorbehalten!!

 

Vorschau auf weitere  
Veranstaltungshighlights:
03.04.2026 
Passionskonzert
Evangelische Pauluskirche

05.04.2026 
Konzert - Violine und Violoncello mit Flo-
rencia Falcioni und Hermann Schreiner
Kur- u. Festspielhaus

11.04.2026
ElternAbend mit DJ BP
Kur- u. Festspielhaus

12.04.2026
Lesung von Lilien Caprez: Nachtmeerfahrt
Kur- u. Festspielhaus

18.04.2026 
Frühlings-Flaniermeile 
Luisenstraße

19.04.2026 
Weltklassik am Klavier: „Appassionata – 
und Erinnerungen an Norma!“ mit Gich-
ang Lee 
Kur- u. Festspielhaus

B a d e n w e i l e r  To u r i s m u s  G m b H
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K u l t u r e l l e  Ve r a n s t a l t u n g e n
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Das Litera Theater 
Sonntag, 22. März 2026, 11.15 Uhr  
Inhalatorium Badenweiler, Luisenstraße
"Des Menschen Seele gleicht dem Was-
ser..." Gedichte und Texte über das Was-
ser dargestellt von Martin Lunz
 
Wasser - Wie hat sich im Laufe der Mensch-
heitsgeschichte unser Verhältnis und unser 
Umgang mit diesem Lebensquell verän-
dert! Heute ist einst „lebendiges“ Wasser 
vielfach zum rein technischen Produkt, zum 
toten Rohstoff verkommen.

Nachdem wir die „Seele“ des Wassers be-
reits verloren haben, laufen wir jetzt Gefahr, 
auch seine Präsenz und Güte (im doppelten 
Wortsinne) zu verlieren Ja, man kann nur 
immer wieder staunen über dieses vielseiti-
ge, wunderbare, belebende, aber auch zer-
störende Element, eben wirklich: die Essenz 
unseres Lebens. Wir sollten dies alles im 
Bewußtsein behalten, bei jeder Wassernut-
zung, bei allem, was wir dem Wasser zurück-
geben, anvertrauen, denn verunreinigen 
wir es, dann beschmutzen wir eigentlich 
unser eigenes Leben. Die Ehrfurcht vor dem 

Lebenselement soll uns hier leiten, denn 
wir brauchen es. Das Wasser kann ohne uns 
existieren, wir aber niemals ohne Wasser.
 
Das Wasser als Quell des Lebens wird von 
Dichtern vielfältig beschrieben und geprie-
sen. Die Auswahl der Texte fließt von Laot-
se, Franz von Assissi, Novalis über Johann 
Wolfgang Goethe, Conrad Ferdinand Meyer 
zu Antoine de Saint Exupèry bis in die Ge-
genwart.
 
Spenden erfreuen

V H S  •  M u s i k s c h u l e

Kleine Töpferei in den Osterferien für 
Kinder ab 8 Jahren
30.03.26 und 31.03.26 und 09.04.26, jeweils 
10:00 - 12:00 Uhr, Müllheim

Plastisches Gestalten mit Ton nach Foto-
vorlage - Ellen Baumbusch
Montag 30.03.26 bis Samstag 04.04.26, 9.00 
- 16.00 Uhr oder
Montag 06.04.26 bis Samstag 11.04.26, 9.00 
- 16.00 Uhr in Sulzburg
 
Handykurs für Einsteiger/innen
dienstags, ab 07.04.26, 16:15 - 17:45 Uhr, 7x
 
Intensiv-Nähkurs für Kinder ab 12 Jahren 
und Erwachsene
07.04.26 - 09.04.26, 9:00 - 12:00 Uhr, Müll-
heim
 
Wilde Kräuter. Sammeln. Verarbeiten. 
Genießen.
Samstag, 11.04.26, 14:00 - 18:00 Uhr, Baden-
weiler

Vortrag: Geldanlage in unsicheren Zeiten?
Montag, 13.04.26, 19:30 - 21:00 Uhr, Müll-
heim
 
Weinerlebniswanderung im Land-
schaftsschutzgebiet "Tüllinger Berg"
Freitag, 17.04.26, 15:00 - 18:00 Uhr, Haltingen
 
Fit im Kopf-Gehirntraining für alle
mittwochs, ab 22.04.26, 19:45 - 20:30 Uhr, 
3x, Müllheim
 
Ukulele für Anfänger
donnerstags, ab 23.04.26, 18:00 - 19:00 Uhr, 
12x, Müllheim
 
Weitere Informationen über Anmeldung, 
Terminen und Gebühren erhalten Sie auf un-
serer Homepage, per Mail oder telefonisch.

SV Weilertal
SV Weilertal 
1926 e.V. 
nimmt an Fußball-Ferien-Freizeit der 
DFB-Stiftung Egidius Braun teil
Alljährlich nehmen auf Einladung der DFB-Stif-
tung Egidius Braun 75 Fußballvereine mit 
rund 1.000 Jugendlichen an den Fußball-Feri-
en-Freizeiten teil. An sechs Standorten finden 
insgesamt 18 einwöchige Programme statt. 
Die Mannschaft der Jahrgänge 2011 bis 2013 
der SG Weilertal wird vom 16.08. – 22.08.2026 
in Edenkoben zu Gast sein.
 
Die Einladung zur Teilnahme an einer Fuß-
ball-Ferien-Freizeit ist ein Dankeschön für 
das ehrenamtliche Engagement in den bun-
desdeutschen Fußballvereinen. Dabei steht 
nach Egidius Brauns Credo „Fußball – Mehr 
als ein 1:0!“ nicht nur das Thema „Fußball“ 
auf dem Programm. Die Vermittlung von 
Werten, Besuche in Kletterparks sowie den 
Stadien und Nachwuchsleistungszentren 

einzelner Bundesliga-Klubs stehen eben-
so im Fokus wie Teambuilding-Angebote 
und Informationen zu ehrenamtlichem En-
gagement in den Fußballverbänden und 
-vereinen. Prominente Gäste aus der Welt 
des Fußballs schaffen in Trainingseinheiten 
und Gesprächen unvergessliche Eindrücke 
bei den Jugendlichen und ihren Betreuern. 
Unter dem Motto „Dein Matchplan 2026: 
Mit Fairplay und Respekt zu den Fußball-Fe-
rien-Freizeiten“ steht das kommende Jahr 
im Zeichen zentraler Werte des Sports und 
des Miteinanders.
 
„Die Jugendarbeit von breitensportlich aus-
gerichteten Fußballvereinen wird durch die 
Teilnahme an den Fußball-Ferien-Freizeiten 
prämiert“, erklärt Stiftungsgeschäftsführer 
Tobias Wrzesinski. „Dabei fokussieren wir 
uns in diesem Jahr auf Fußballklubs, die sich 
für Fairplay und Respekt einsetzen.“
 
Besondere Auszeichnung für den SV 
Weilertal

Der SV Weilertal 1926 e.V. wurde aus einer 
Vielzahl von Bewerbungen ausgewählt und 
zur Teilnahme eingeladen. Die DFB-Stiftung 
Egidius Braun trägt für alle teilnehmenden 
Mannschaften die Kosten für Unterbrin-
gung, Verpflegung und das Programm. 
Ebenso wird der Bustransfer organisiert und 
finanziert. Die Veranstaltungen finden in 
den Sportschulen der DFB-Landesverbände 
in Bad Blankenburg, Duisburg, Edenkoben, 
Grünberg, Malente, und Schöneck (Karlsru-
he) statt.
 
Die Freizeiten werden seit Sommer 1993 
alljährlich umgesetzt. Seit Errichtung der 
Stiftung im Jahr 2001 sind sie Schwerpunkt 
des Stiftungswirkens. Die Idee zu dem Pro-
gramm stammt von Egidius Braun, der sie 
einst als DFB-Präsident initiierte.
 
Mehr unter 
www.fussball-ferien-freizeiten.de

Ve r e i n s n a c h r i c h t e n
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Tennisclub Badenweiler e.V.
Einladung zur  
Mitgliederversammlung 2026
am Freitag, den 20. März 2026, um 19.00 Uhr,  
im Clubhaus Kanderner Str. 1-3, 79410 Ba-
denweiler (Tennispark).
 
Wir laden unsere Mitglieder, Sponsoren 
sowie Förderer und Freunde zur Mitglie-
derversammlung des TC Badenweiler 
e.V. ein.
 
Tagesordnung
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Festlegung Protokollführerin/Protokoll-

führer
5. Totenehrung
6. Bericht des Vorstandes
7. Bericht der Schriftführerin
8. Bericht des Sportwartes
9. Bericht Abteilung Hobbygruppe
10. Kassenbericht
11. Bericht der Kassenprüfer
12. Entlastung Kassenwart und Vorstand
13. Wahl der Kassenprüfer
14. Abstimmung über Antrag für Arbeits-

stunden aller aktiven Mitglieder
15. Abstimmung über Antrag Zweitmitglied-

schaft für Spieler aus anderen Vereinen  
16. Vorschau auf das neue Vereinsjahr, Akti-

vitäten, Sportliche
17. Verschiedenes, Grußworte, Wünsche, 

Anträge
 
Mit sportlichem Gruß
 
Rolf  Koch
1.Vorsitzender

Narrenzunft  
Eselstupfer Badenweiler
Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner,
hiermit laden wir zur Generalversammlung 
der Narrenzunft Eselstupfer Badenweiler 
e.V. im Othello in Badenweiler, Kaiserstrasse 
2, 79410  Badenweiler ein. Diese findet am 
Samstag, den 21.03.2026 um 11.00 Uhr 
statt.
 
Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Bericht des Vorstandes
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Vorstandes
7. Wahlen

• 1. Vorstand
• 4. Beisitzer

8. Aussicht Kampagne 2026/27 - Termine
9. Vorstellung Stand Umzug 24.01.2027
10. Verschiedenes und Anträge
 
Wir bitten Anträge bis zum 19.03.2026 
schriftlich beim Vorstand einzureichen.
 
Wir freuen uns auf Euer Kommen.
Die Vorstandschaftschaft

GEMISCHTER CHOR 
SCHWEIGHOF e.V. 
Einladung zur Generalversammlung 2026 
Die Generalversammlung des Gemisch-
ten Chors findet am Donnerstag, den 26. 
März 2026 um 19.00 h im Rathaussaal in 
Schweighof statt. 
 
Dazu laden wir alle aktiven und passiven 
Mitglieder sowie Freunde und Gönner des 
Chors sehr herzlich ein.
 
TAGESORDNUNG
1.  Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden
2.  Totenehrung
3.  Tätigkeitsbericht der Schriftführerin
4.  Bericht der Rechnerin
5.  Bericht der Kassenprüferinnen und Ent-

lastung der Rechnerin
6.  Bericht des Dirigenten
7.  Bericht des ersten Vorsitzenden
8.  Entlastung des Gesamtvorstands
9.  Bekanntgabe der Ergebnisse der Vor-

standswahlen vom 12.3.2026
10.  Wahl der Kassenprüferinnen/Kassen-

prüfer
11.  Wahl der Sprecherin/des Sprechers der 

passiven Mitglieder
12.  Ehrungen
13.  Wünsche und Anträge
 
Wünsche und Anträge können bis spätes-
tens 23.3.2026 an den 1. Vorsitzenden Volker 
Laue, Tel. 07632-6635, Laue_Schweighof@
web.de gestellt werden.
 
Wir freuen uns schon jetzt auf interessierte 
Mitglieder und Gäste.
 
Mit herzlichen Sängergrüßen
Die Vorstandschaft des Gemischten Chors 
Schweighof

Schwarzwaldverein  
Müllheim-Badenweiler
St. Gallus Rundweg Heimbach  
mit Angelika Drumm
Samstag, 28. März 2026
Unsere aussichtsreiche Wanderung in die 
Vorbergzone des Schwarzwaldes startet 
beim Rathaus in Heimbach. Vorbei am 
Schloss und einigen schönen Steinmetzar-
beiten führt der Weg hinauf zu geologisch 
interessanten Steinbrüchen. Anschließend 
durchwandern wir den ehemaligen Vierdör-
ferwald, kommen durch Rebanlagen und 
Wiesen und genießen die schönen Aus-
blicke ins Tal, zum Kaiserstuhl und zu den 
Vogesen. Schließlich wandern wir vorbei an 
der Burg Landeck. Auf Waldwegen geht es 
zurück zum Dorf.
Wegstrecke: 13,5 km 3:40 Std. HM -356  -359
Treffpunkt: 8:00 Uhr, Bahnhof Müllheim
Abfahrt: 8:21 Uhr 
Anmeldung: bis 23.03.2026  07631-14326
Information: Rucksackverpflegung, Abkür-
zung möglich.

Schwimmgemeinschaft  
Badenweiler-Neuenburg
SG Badenweiler-Neuenburg bei den 
Deutschen Meisterschaften der Mas-
ters erfolgreich 
Vom 6. bis zum 8. März 2026 war das Sportbad 
NeckarPark in Stuttgart der Austragungsort 
für die 40. Internationalen Deutschen Meister-
schaften der Masters „Lange Strecken“. Rund 
650 Athletinnen und Athleten aus über 220 
Vereinen des gesamten Bundesgebiets sowie 
Gäste aus der Schweiz und der Ukraine waren 
der Einladung des ausrichtenden SV Cann-
statt gefolgt, um auf der 50-Meter-Langbahn 
um die nationalen Titel zu kämpfen.

Für die SG Badenweiler-Neuenburg ging in 
diesem Jahr Lars Kellermann (Altersklasse 50) 
als einziger Teilnehmer an den Start. In einem 
gut besetzten Teilnehmerfeld verliefen die 
Wettkämpfe für den Schwimmer aus dem 
Markgräflerland erfreulich: Bei insgesamt 
fünf Einzelstarts gelang es ihm, sich fünfmal 
auf den Medaillenrängen zu platzieren.

Besonders über die Langstrecken und die 
Lagen-Distanz gab es Grund zur Freude. 
Kellermann sicherte sich die deutschen 
Meistertitel über 1500m Freistil (19:24,31 
Min.), 800m Freistil (10:04,12 Min.) sowie 
über 400m Lagen (05:35,96 Min.). Ergänzt 
wurde die Bilanz durch einen zweiten Platz 
über 400m Freistil (04:50,31 Min.) sowie eine 
Bronzemedaille über die kräftezehrende 
Distanz von 200m Schmetterling (02:39,43 
Min.). Trotz der ungewohnten Bedingungen 
auf der 50-Meter-Bahn konnten drei per-
sönliche Bestleistungen erzielt werden.

Für die SG Badenweiler-Neuenburg war die 
Teilnahme an diesem nationalen Saisonhö-
hepunkt ein schöner Erfolg, der zeigt, dass 
der Verein auch auf Bundesebene im Mas-
ters-Bereich mithalten kann.
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„Auf ein Wort ...“ 
mit der Gemeinderatsfraktion  
Zukunft Badenweiler

Seit der letzten Kommunalwahl ist über ein 
Jahr vergangen. Als Vertreter der neu ein-
gezogenen Gemeinderatsfraktion konnten 
wir erste Erfahrungen sammeln und bereits 
aktiv die Arbeit des neu gewählten Gemein-
derats von Badenweiler mitgestalten.
In vielen Sitzungen, Gesprächen und Veran-
staltungen konnten wir unsere Positionen 

und Ideen zur Zukunft von Badenweiler 
vorbringen, diskutieren und in die Entschei-
dungen des Gemeinderats einfließen las-
sen.
Wir möchten nun den Einwohnern von Ba-
denweiler und seinen Teilorten die Möglich-
keit bieten, sich mit uns auszutauschen. Wir 
möchten Ihnen und Euch ein offenes Ohr 
für Anregungen, Ideen oder auch Kritik ge-
währen.
 
Hierfür stehen wir zur Verfügung!

Wann: Am Donnerstag: 26. März 2026 
(Weitere Termine – vierteljährlich – werden 
folgen!)
Uhrzeit: 19:30 Uhr
Wo: Restaurant Othello, Kaiserstraße 2, Ba-
denweiler
Über eine rege Teilnahme würden wir uns 
freuen.
 
Ihre Gemeinderatsfraktion
Dr. Michael P. Bachmann
Frank Steinger

Pa r t e i e n  u n d  p o l i t i s c h e  Ve r e i n i g u n g e n

Ist Ihre Mülltrennung 
vorbildlich? 

Ein kleiner Handgriff mit großer Wirkung: 
Richtig sortierte Abfälle sind die 
Grundlage für funktionierende 
Recyclingkreisläufe. 

Machen Sie mit!



WICHTIGE INFORMATION

Aufgrund des Ostermontag, 6. April 2026 ändert sich der  
Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag    Donnerstag  in der Vorwoche 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige für  
KW 15 spätestens am Donnerstag, 2. April 2026  im Verlag eingehen.

Aufgrund von Karfreitag, 3. April 2026 ändert sich der  
Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag    Freitag in der Vorwoche 9 Uhr

Anzeigenschluss Dienstag  Montag 9 Uhr

Anzeigenschluss Mittwoch  Dienstag 9 Uhr
Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige für 
KW 14 spätestens am Freitag, 27. März 2026 im Verlag eingehen.

Vorgezogener Anzeigenschluss
KW 14 Karfreitag und KW 15 Ostermontag 

BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 14 od. 15 erscheinen? 

Dann buchen Sie einen Tag früher! 

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Familie 2+2, sucht ein Haus zum Kauf von privat 
Eckdaten: Ruhige Lage in Müllheim, Vögisheim, Badenweiler

mind. 5 Zimmer, Wohnfläche: ca. 140–200 m² Baujahr ab 1960.  
Die Finanzierung ist gesichert!

Tel.: 0157 5877 5532 (ab 17.00 Uhr)  
E-Mail: haus.im.markgraeflerland@gmail.com

Büroräume zu vermieten
2 helle Gewerberäume mit ca. 50 m², Bad, Küchenzeile, 

neuwertig, FBH, PKW-Stellplatz, 750 € KM, 
ab 1. April in Bad Krozingen zu vermieten.

Mail: chrjr@arcor.de

Ihr neues Zuhause in Traumlage von Badenweiler
4 ½-Zimmer-Wohnung (158 m²), Essküche, 2 kleine Bäder,  

3 Balkone. In Bestlage mit einmaligem Blick in die Rheinebene bis 
zu den Vogesen, im Obergeschoss einer Villa. Pool im Garten,  

Carportstellplatz. KM 1.700 €. E-Mail: Villa.schloessle@web.de

Verkäufer (m/w/d)
für unsere

Spargel- u. Erdbeerstände in Auggen 
ab März bis Juli in Voll-/Teilzeit gesucht. Sie sind freundlich, zuverlässig, 

flexibel und verkaufen gerne? Dann bewerben Sie sich unter:
www.wassmer-spargel-erdbeeren.de oder

bewerbung@wassmer-spargel-erdbeeren.de
Tel. 07633/39 65; Anrufzeiten: Mo. - Fr. 9 - 17 Uhr und Sa. 10 - 16 Uhr

Fritz Waßmer • Spargel- und Erdbeerkulturen
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BEDINGUNGEN DER AKTION:
• Es gelten unsere AGB 

(siehe www.primo-stockach.de)  
und die aktuelle Preisliste für  
Gewerbetreibende und Werbeagenturen.

• Anzeigenvorlagen 
(Druckunterlagen): Bitte bis donnerstags,  
9 Uhr der Vorwoche einreichen.

• Zahlungsmethoden: Nur mit erteilter  
Abbuchungserlaubnis. Andere Zahlungs- 
methoden sind ausgeschlossen.

• Bestehende Vereinbarungen:  
Rabatt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen 
mit unserem Verlag sind für diese Aktion außer 
Kraft gesetzt. Das mm-Volumen wird jedoch 
Ihrem Abschluss gutgeschrieben.

• Farbzuschläge: Nicht rabattierfähig.

• Aktionszeitraum: Alle Anzeigen müssen 
innerhalb des Aktionszeitraums geschaltet 
werden.

• Aktionscode: Bitte geben Sie bei der  
Anzeigenbestellung den Code P-2026-02 
an.

WIR 
SCHENKEN 

IHNEN

10 % Ostern  kommt schneller  als man denkt... 

Nutzen Sie die Osterzeit, um sichtbar zu werden und Ihre Botschaft gezielt in der 
Region zu platzieren. Mit unserer Osteraktion sichern Sie sich 10 % Rabatt auf  
Ihre Ostergrüße und Osterangebote.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
• 10 % Rabatt auf Ihre Osteranzeige
• Hohe Aufmerksamkeit rund um die Osterzeit
• Perfekter Zeitpunkt für saisonale Angebote & Grüße
• Gilt für alle Anzeigenformate im Aktionszeitraum

So einfach funktioniert’s:
1. Anzeigen im Zeitraum KW 13 und KW 14 

(23.03. – 05.04.2026) buchen.
2. 10 % Rabatt automatisch sichern.
3. Aktionscode bei der Buchung angeben

  Sie haben Fragen oder wünschen eine individuelle Beratung?  
Wir sind jederzeit für Sie da – gemeinsam sorgen wir für einen erfolgreichen Start ins neue Jahr!



Wir kaufen zu Höchstpreisen an
Pelze, Bleikristall, Teppiche, Kroko-Taschen, Damentaschen,  

Abendgarderobe, Armbanduhren, Wanduhren, Bilder,  
Vorwerkstaubsauger, Musikinstrumente, alte Möbel,  

Nähmaschinen & Schreibmaschinen,  
Tafelsilber, Goldschmuck, Modeschmuck jeglicher Art. 

Komme vor Ort, zahle in bar.

Familienbetrieb seit 1985, Tel. 0152 -15 76 64 53   

Wir suchen ab sofort engagierte Unterstützungen 
für unser Team im NaturMed Gesundheitshotel in den Bereichen 

Hauswirtschaft, Büroorganisation und Assistenz  
der Geschäftsführung sowie Wellness-Therapeut/in.

Bewerbungen bitte per E-Mail an: info@naturmedhotel.de  
Web: www.naturmed-schwarzwald.de | Mobil & WhatsApp: 0160 935 211 71

S I L B ENRÄT S E L
Aus den Silben ar - beits - bens - bi - bir - cre -
dach - de - dea - den - dre - dres - ein - eis -
en - fae - fer - gan - ge - ge - ger - glaeu -
haus - heil - hemm - hig - hoch - hung -
kaemp - kraft - kreis - lie - mae - me - mit -
ne - nin - nis - ren - rin - ring - ru - schuet -
stan - tel - tie - un - ve - ver - von - vour - wen -
wert - wo - zen - zen - zi
sind 20 Wörter zu bilden, deren vierte Buchstaben, 
von unten nach oben gelesen, und fünfte Buchstaben, 
von oben nach unten gelesen, ein vietnamesisches 
Sprichwort ergeben.

1. Stadt an der Elbe

2. krank, invalid

3. Geländeform

4. Athlet

5. Schuldeneinforderer

6. wörtlich anführen

7. Potenzial von Kräutern

8. anziehend, charmant

9. Fragewort

10. Blech ausstechen

11. Rotation

12. Südosteuropäerin

13. Hausanbau für Regenwasser

14. Behinderung

15. Schiff des Seefahrers James Cook

16. eine Sackgasse

17. vielstöckiges Gebäude

18. kaltes Dessert

19. Schießsportclub

20. Ernährungsform
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PRIMO-RÄTSELSPASS

ar - beits - bens - bi - bir - cre -ar - beits - bens - bi - bir - cre -ar - beits - bens - bi - bir - cre -

Lösung:1. Dresden, 2. arbeitsunfaehig, 3. Mittelgebirge, 4. Ringkaempfer, 
5. Glaeubiger, 6. zitieren, 7. Heilkraft, 8. liebenswert, 9. wovon, 10. stanzen, 
11. Drehung, 12. Rumaenin, 13. Dachrinne, 14. Hemmnis, 15. Endeavour, 
16. Wendekreis, 17. Hochhaus, 18. Eiscreme, 19. Schuetzenverein, 20. vegan – 
„Auch dem Hahn obliegt es, die Kueken zu ernaehren.“



ACHTUNG ZAHNGOLD
Kaufe Bernsteinschmuck, Modeschmuck, Goldschmuck, 
Silberschmuck u. Münzen, Zinn und versilbertes Besteck, 

zahle bar, komme gleich.
Tel. 0173 / 98 55 44 6 oder 0761 / 456 782 6


